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Einleitung

MenschenmitBehinderungenunddiePersoneninihremUmfeldsehensichimAlltaghäufigvorHürdenundSchwierigkeiten.

FüreinemöglicheLösungdieserProblemebedarfesangesichtsderziemlichverwirrendenVielfaltvonZuständigkeiten,

Anlaufstellen und Unterstützungsangeboten vorerst einmal der Orientierung. Einen „EIN:BLICK“ soll Ihnen die vorliegende 

Schriftenreihe des Sozialministeriums bieten.

Wirwarenbestrebt,vonFragenauszugehen,dieSiepersönlichstellenkönnten,undhabenInformationenzufolgenden

Themenbereichen für Sie aufbereitet:

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
EIN:BLICK 2 Arbeit
EIN:BLICK 3 Rehabilitation
EIN:BLICK 4 Seniorinnen und Senioren
EIN:BLICK 5 Pflege
EIN:BLICK 6 Sozialentschädigung
EIN:BLICK 7 Finanzielles 

EIN:BLICK 8 Gleichstellung
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„EIN:BLICK“vermittelteineÜbersichtundsollIhnendieOrientierungerleichtern.DieAngabenkönnendeshalbnichtimmer
ins Detail gehen. Zur Beurteilung von Einzelfällen sind ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen maßgebend. Für spezi-

ellere Fragen wenden Sie sich bitte an die im Heft angeführten Institutionen. Als erste Anlaufstelle steht Ihnen jedenfalls das 

Sozialministeriumservice mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für alle Fragen zum Thema Behinderung zur Verfügung. 

Zusätzlichen Einblick bietet Ihnen der Anhang, in dem Sie die Adressen der wichtigsten Einrichtungen sowie weitere von 

unszusammengestellteBroschürenundDownloadsfinden.FinanzielleLeistungenwerdenindeneinzelnenBroschürennur

allgemein behandelt. Um Ihnen besseren Zugang zu den für Sie in Frage kommenden Unterstützungen, Befreiungen, Ermä-

ßigungenetc.zuermöglichen,habenwirdieseInformationenimHeft7„Finanzielles“zusammengefasst.Damitversuchen

wir,IhnenmöglichstumfassendeInformationinbedarfsgerechterGliederunganzubieten.AlseigenesHeftkannesauch

leichter auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

Diese Gliederung orientiert sich an den verschiedenen Lebensschwerpunkten (Kindheit, Arbeit etc.) in Zusammenhang mit 

Behinderung. Die darin beschriebenen Leistungen sind durchnummeriert. Die Informationen sind nach den wichtigsten Fra-

gestellungen (wer, was, wo und wie) strukturiert. Bei Mehrfacherwähnung wird auf jene Nummer verwiesen, die eine ausführ-

liche Beschreibung enthält. Überdies bietet Ihnen das ✎ GlossarimAnhangeinezusätzlicheMöglichkeitderOrientierung.

WirmöchtenSieaberaucheinladen,dieHomepagedesSozialministeriums  sozialministerium.atzubesuchen.HierfindenSie

vielenützlicheInformationenundhabenu.a.auchdieMöglichkeit,„EIN:BLICK“-Texte nach Belieben kostenlos herunterzuladen. 

Die Redaktion

https://www.sozialministerium.at
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Behinderung und Kindheit

1 – Erhöhte Familienbeihilfe

Wer?
Rechtsanspruch für Kinder mit einer (voraussichtlich mind. 3 Jahre dauernden) erheblichen Behinderung oder Erkrankung 

(GradderBehinderungvonmindestens50 %)undvoraussichtlichdauerndenErwerbsunfähigkeit.

Der Anspruch auf Familienbeihilfe entfällt, wenn ein volljähriges Kind über eigene zu versteuernde Einkünfte von mehr als 

10.000,00 Euro pro Kalenderjahr verfügt.

Was?
DieerhöhteFamilienbeihilfebeträgtmonatlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159,90 Euro

daherinsgesamt,einschließlichdesErhöhungsbetrages:

ab Geburt des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,60 Euro

ab drei Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277,20 Euro

ab zehn Jahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296,10 Euro

ab 19 Jahren bis zum 24. Lebensjahr, bei schwerer Behinderung zeitlich unbegrenzt . . . . . . . . . . . . . . . 318,80 Euro
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Mehrkindstaffel 
für zwei Kinder insgesamt. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . + 13,40 Euro

für drei Kinder insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 49,80 Euro

für vier Kinder insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 102,00 Euro

für fünf Kinder insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154,00 Euro

für sechs Kinder insgesamt . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . + 205,80 Euro

für jedes weitere Kind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 50,00 Euro

Das Bundeskanzleramt hat dazu auf seiner Webseite einen „Familienbeihilfenrechner“ eingerichtet, mittels dessen Sie Ihre 

aktuelleFamilienbeihilfeberechnenkönnen(siehe  http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/).

Bitte beachten Sie:
Beziehen beide im gemeinsamen Haushalt lebenden Elternteile aufgeteilt die Familienbeihilfe für ihre Kinder, kann der der 

GesamtkinderanzahlentsprechendeBetragderMehrkindstaffelnurdannzuerkanntwerden,wenneinElternteilzuGunsten

des anderen Elternteiles auf den Bezug der Familienbeihilfe verzichtet, also ein Elternteil für alle Kinder die Familienbeihilfe 

bezieht.

Beachten Sie bitte weiters:
BeiBezugvonPflegegeldwirdeinTeildesErhöhungsbetragesderFamilienbeihilfeinderHöhevon60,00Euromonatlich

aufdasPflegegeldangerechnet.SowirdbeispielsweisefürdiePflegeIhresbehindertenKindesvomPflegegeldderStufe2

http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/
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(290,00Euro)einBetragvon60,00Euroabgezogen,sodassalsAuszahlungsbetraganPflegegeldmonatlich230,00Euro

verbleibt.

Mehrkindzuschlag 
Es besteht ein Anspruch auf Mehrkindzuschlag von monatlich 20,00 Euro für jedes ständig im Bundesgebiet bzw. im EU-Raum 

lebende dritte und weitere Kind, für das Familienbeihilfe gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass das Familieneinkommen 

imKalenderjahr,dasvordemJahrliegt,fürdasderAntraggestelltwurde,dieHöhevon55.000,00Euronichtübersteigt.

AntragstellungistbeimFinanzamtimRahmenderEinkommenssteuererklärungbzw.Arbeitnehmerveranlagungmöglich.

Schulstartgeld
Seit 2011 wird jeweils im September ein Schulstartgeld von 100,00 Euro für jedes Kind zwischen 6 und 15 Jahren ausgezahlt. 

Die Anweisung des Schulstartgeldes erfolgt gemeinsam mit der Auszahlung der Familienbeihilfe für September. Es ist daher 

keingesonderterAntragnötig.

Kinderabsetzbetrag
Gemeinsam mit der Familienbeihilfe wird – ohne dass ein gesonderter Antrag erforderlich wäre – auch der Kinderabsetz-

betraginHöhevon58,40EuroproKindundMonatausgezahlt.(EshandeltsichhierumkeineFamilienbeihilfe,sondernum

einen Absetzbetrag, der in Form einer Negativsteuer ausgezahlt wird.)
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Wo?
beimzuständigenWohnsitzfinanzamt–kannbiszufünfJahrerückwirkendgewährtwerden

Bitte beachten Sie:
SeitMai2015wurdedieMöglichkeitgeschaffen,beiGeburteinesKindesimInlanddieFamilienbeihilfezubeziehen,ohne

einen entsprechenden Antrag einbringen zu müssen. Die der Finanzverwaltung elektronisch zur Verfügung stehenden 

Daten werden automatisiert überprüft und die Familienbeihilfe bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen rasch und 

unkompliziert ausgezahlt. Die Eltern werden mit einem Informationsschreiben über die Zuerkennung der Familienbeihilfe 

informiert. Fehlen noch Daten oder treten Unklarheiten auf, wird zur Klärung Kontakt mit Ihnen aufgenommen. Der Besuch 

eines Finanzamtes ist daher nicht mehr erforderlich.

Wie?
mit Antragsformular des Finanzamtes Beih3 – Antrag auf Gewährung des Erhöhungsbetrages zur Familienbeihilfe wegen 
erheblicher Behinderung auf  bmf.gv.at unter „Formulare“ – seit 2015 ohne Antragstellung möglich!
+ Befunde zur Untersuchung beim Sozialministeriumservice mitbringen (schriftlich Terminvergabe abwarten)

+persönlicheDokumentedesAntragstellers/derAntragstellerin(Lichtbildausweis)

+ das zu untersuchende Kind

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=Beih3+&searchsubmit=Suche
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=Beih3+&searchsubmit=Suche
https://www.bmf.gv.at/
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2 – Pflegegeld

Wer?
RechtsanspruchaufPflegegeldbeieinemfestgestelltenPflegebedarfvonmehrals65StundenimMonatabGeburtdes

Kindes.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 53–„Pflegegeld“auf Seite 57.

3 – Familienhospizkarenz – Härteausgleich

Wer?
Personen, die sich zum Zwecke der Sterbebegleitung oder Begleitung ihres schwersterkrankten Kindes gegen gänzlichen 

EntfallderBezügekarenzierenlassenunddadurchineinefinanzielleNotsituationgeraten.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 56 – „Familienhospizkarenz – Härteausgleich“ auf Seite 62.

4 – Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer

Wer?
Rechtsanspruch für Eltern, die ein behindertes Kind haben, wenn das Auto auf das Kind angemeldet ist und die Zusatzein-

tragung„UnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVerkehrsmittel“imBehindertenpassvorliegt.
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AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 34 – „Befreiung von der motorbezogenen Versicherungs steuer“ auf 

Seite 33.

5 – Autobahnvignette

Wer?
Behinderte Menschen mit Eintragung im Behindertenpass des Sozialministeriumservice der Unzumutbarkeit der Benützung 

öffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkungaufgrundeinerBehinderung,sofernderPkwauf

ihren Namen zugelassen ist.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 35 – „Autobahnvignette“ auf Seite 35.

6 – Behindertengerechter Autoumbau

Wer?
Familien, die einen Pkw überwiegend für die Mobilität ihres behinderten Kindes verwenden und dafür entsprechende 

Adaptierungenbenötigen

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 33 – „Behindertengerechter Autoumbau“ auf Seite 32.
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7 – Schulfahrtbeihilfe

Wer?
Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe haben Eltern für ihre Kinder sowie Vollwaisen, sofern für sie Familienbeihilfe (oder gleichartige 

ausländische Beihilfen) gewährt wird.

Was?
Die Schulfahrtbeihilfe beträgt 

• bei einem Schulweg bis 10 km jeweils für 

1-2 Schultage/Woche   4,40 Euro/mtl.

3-4 Schultage/Woche    8,80 Euro/mtl.

mehr als 4 Schultage/Woche 13,10 Euro/mtl.

• bei einem Schulweg über 10 km jeweils für

1-2 Schultage/Woche    6,60 Euro/mtl.

3-4 Schultage/Woche  13,10 Euro/mtl.

mehr als 4 Schultage/Woche  19,70 Euro/mtl.

Schulfahrtbeihilfewirdfürhöchstens10Monate,inVerbindungmiteinemPraktikumhöchstens11Monate,gewährt
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Wo?
beidemFinanzamt,dasauchfürdieGewährungderFamilienbeihilfezuständigist,jeweilsbis30. JunidesKalenderjahres

einzubringen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem das Schuljahr endet, für welches die Schulfahrtbeihilfe begehrt wird.

Wie?
mit dem Antragsformblatt des Finanzamtes  – Beih 85 – Antrag auf Gewährung von Schulfahrtbeihilfe auf  bmf.gv.at 

unter „Formulare“

+ Schulbesuchsbestätigung

für Restkosten formloser Antrag beim Amt der Landesregierung

Bitte beachten Sie: 
UnterUmständenkönnenSieauchvomAmtderLandesregierung(Behindertenhilfe)einenweitergehendenFahrtkostenzu-

schuss erhalten.

8 – Fahrtkostenersatz bei Therapie

Wer?
Behinderte Kinder, die regelmäßig zur Therapie oder zum Arzt / zur Ärztin müssen

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=Beih85&searchsubmit=Suche
https://www.bmf.gv.at/
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Was?
Rückvergütung,derenHöhevonderDistanzvomWohnortzurnächstgelegenengeeignetenBehandlungseinrichtungund

der Art des Verkehrsmittels abhängig ist. 

Wo?
bei der zuständigen Krankenkasse, wobei nur die Fahrt zum/zur nächstgelegenen Vertragsarzt/-ärztin vergütet wird – 

FahrtkostenzuHilfsmittelfirmenkönnenauchrückerstattetwerden

Wie?
In einigen Bundesländern existiert ein Formular der Krankenkasse „Anweisung für Transportkosten“, das von dem/der be-

handelnden Arzt/Ärztin bzw. dem/der Therapeuten/-in bestätigt werden muss. 

InjenenBundesländern(z. B.Wien),inwelchenkeinFormularexistiert,genügteineformloseBestätigungseitensdes/der

behandelnden Arztes/Ärztin bzw. des/der Therapeuten/-in. 

9 – Kostenersatz für Hilfsmittel

Wer?
BehinderteKinder,dieHilfsmittelbenötigen
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AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 67–„ZuschusszuprivatenHilfsmittelnundorthopädisch-protheti-

scher Versorgung“ auf Seite 76.

10 – Zuschuss für behindertengerechte Umbauten

Wer?
Familien, die aufgrund der Behinderung ihres Kindes Adaptierungen an Haus oder Wohnung vornehmen müssen.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 29–„ZuschusszubehindertengerechtenUmbautenimWohnbereich“

auf Seite 29.

11 – Therapiekostenersatz

Wer?
Behinderte Kinder, denen eine Therapie verordnet wurde

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 64–„Therapiekostenersatz“auf Seite 73.
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12 – Zusatzbetreuung

Wer?
Behinderte Kinder, die einen zusätzlichen Betreuungs- oder Unterstützungsbedarf haben.

Was?
zusätzliche Betreuungsperson, etwa für außerschulische Integrationshilfe

Wo?
beim zuständigen Amt der Landesregierung

Wie?
formloser Antrag beim Amt der Landesregierung 

13 – Außergewöhnliche Belastungen

Wer?
Personen,diewegenderBehinderungihresKindesaußergewöhnlichefinanzielleBelastungenzutragenhaben,undkeine

erhöhteFamilienbeihilfeoderPflegegeldbeziehen.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 68–„AußergewöhnlicheBelastungen“auf Seite 78.
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14 – Freibetrag für Mehraufwendungen für behinderte Kinder

Wer?
Personen,diewegenderBehinderungihresKindesfinanziellaußergewöhnlicheBelastungenzutragenhaben.

Was?
BeieinemGradderBehinderungvonmindestens 25%bis34% einJahresfreibetragvon75,00Euro

BeieinemGradderBehinderungvon 35%bis44% einJahresfreibetragvon99,00Euro

BeieinemGradderBehinderungvon 45%bis49% einJahresfreibetragvon243,00Euro

AbeinemGradderBehinderungvon50%stehtnebendererhöhtenFamilienbeihilfe(→ 1–„ErhöhteFamilienbeihilfe“auf 

Seite 4) auch ein monatlicher Freibetrag von 262,00 EurovermindertumpflegebedingteGeldleistungen(Pflegegeld).

Nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel, Kosten der Heilbehandlung und ein allfälliges Entgelt für 

Unterrichtserteilung in einer Sonder- oder Pflegeschule oder für eine Tätigkeit in einer Behindertenwerkstätte sind im

nachgewiesenen Ausmaß zu berücksichtigen.

Ist ein behindertes Kind in einem Vollinternat untergebracht, so vermindert sich der monatliche Pauschalbetrag von  262,00 

Euro um 8,73 Euro pro Tag der Unterbringung.
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FürbehinderteKinderbiszum16.LebensjahrkönnenzusätzlichKinderbetreuungskostenbiszu2 .300,00 Euro jährlich 

geltend gemacht werden. (→ 68–„AußergewöhnlicheBelastungenauf Seite 78)

Wo?
beimzuständigenWohnsitzfinanzamt

Wie?
im Rahmen der Steuererklärung; Nachweis der tatsächlichen Kosten ist nicht erforderlich

Infos siehe Steuerbuch2019 auf  bmf.gv.at unter „Publikationen“

15 – Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten 
Kindes

Wer?
Personen,diesichderPflegeeinesimgemeinsamenHaushaltlebendenbehindertenKindeswidmenunddahernichtbe-

rufstätigsind,bzw.wenneineüberwiegendeBeanspruchungihrerArbeitskraftdurchdiePflegedesKindesvorliegt.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 57–„SelbstversicherunginderPensionsversicherungfürZeitender

PflegeeinesbehindertenKindes“auf Seite 63.

https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-ST_Steuerbuch2019.pdf?6s1wdh
https://www.bmf.gv.at/
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16 – Selbstversicherung in der Krankenversicherung bei Pflege eines behinderten Kindes

Wer?
Personen,diesichderPflegeeinesimgemeinsamenHaushaltlebendenbehindertenKindeswidmenunddieVoraussetzungen

fürdieSelbstversicherunginderPensionsversicherungfürZeitenderPflegeeinesbehindertenKindeserfüllen.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 63–„BeitragsfreieSelbstversicherunginderKrankenversicherung

beiPflegeeinesbehindertenKindes“auf Seite 71.

17 – Befreiung von der Rundfunkgebühr, Antrag auf Zuschuss zum Fernsprechentgelt sowie 
Befreiung von der Entrichtung der Ökostrompauschale

Wer?
• Personen,diepflegebezogeneLeistungen(z. B.Pflegegeld)beziehenunterBerücksichtigungihres

Haushalts-Nettoeinkommens

• gehörloseundschwerhörbehindertePersonen

• Personen mit geringem Einkommen

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 71–„BefreiungvonderRundfunkgebühr,AntragaufZuschusszum

Fernsprechentgelt sowie Befreiung von der Entrichtung der Ökostrompauschale“ auf Seite 82.
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Behinderung und Arbeit

18 – Zuschuss zu Führerscheinkosten

Wer?
PersonenmiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnicht

zumutbar ist (entsprechende Zusatzeintragung im Behindertenpass), sofern durch den Erwerb des Führerscheins die Auf-

nahmeoderAusübungeinerBeschäftigungermöglichtwird

Was?
Zuschuss bis zur Hälfte der Führerscheinkosten

Wo?
• beim Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

• bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt

• beim zuständigen Amt der Landesregierung

Wie?
Antrag auf Gewährung einer Förderung auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des Vorhabens

+ Rechnung

https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/3/8/6/CH0053/CMS1455315616941/05_individualfoeerderung_foerderansuchen_allgemein_bundesweit.pdf
https://www.sozialministeriumservice.at
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+ Kopie des Führerscheins

+NachweisderUnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVerkehrsmittel(festgestelltdurchärztlichenSachverständigen

des Sozialministeriumservice)

19 – Zuschuss zum Erwerb eines Kfz

Wer?
BegünstigteBehindertemiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %,denenausbehinderungsbedingtenGrün-

dendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkann.DerPkwmusszurErreichungderAusbildung

(LehrverhältnisoderAusbildungineinerKrankenpflegeschule)oderErwerbstätigkeitbenütztwerden.

Voraussetzungistu. a.,

• dass das Kfz auf die behinderte Person zugelassen ist, und diese nicht nur Nutzerin sondern auch Eigentümerin des 

Fahrzeuges ist. Ein Zuschuss kann aber auch für geleaste oder führerscheinfreie Fahrzeuge gewährt werden.

• die Unterschreitung der Einkommensgrenze (2019 3.144,00 Euro/mtl. pro unterhaltsberechtigter Person steigert sich 

dieserBetragum10 %).

• die Unterschreitung des Brutto-Kaufpreislimits (2019 39.300,00 Euro) ohne Einrechnung der Kosten für behinderten-

gerechte Ausstattung oder einen behinderungsgerechten Umbau.

Was?
Einmalzahlung für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Zulassungsdatum
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Zuschusshöhebeträgtdzt.maximal2.358,00Euro(beierstmaligerGewährung,danach1.572,00Euro)zuzüglichbehinde-

rungsbedingte Adaptierungen; bei Leasingfahrzeugen erfolgt eine gesonderte Zuschussberechnung

Wo?
• beim Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

• beimzuständigenSozialversicherungsträger(Pensionsversicherungsanstalt–MöglichkeiteinesDarlehens 

z. B.inVorarlberg,Unfallversicherungsanstalt)

• beim zuständigen Amt der Landesregierung oder Bezirkshauptmannschaft 

Wie?
Kfz Antrag auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des Vorhabens

+Nachweis derUnzumutbarkeit der Benützung öffentlicher VerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkung

aufgrund einer Behinderung (festgestellt durch ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice)

+ Pkw-Rechnung samt Zahlungsbestätigung (Originalbeleg) 

+ Kopie des Führer- und Zulassungsscheins

+ Einkommensnachweise des/der Antragsteller/in und des/der Ehegatten/Ehegattin

+ Lohnzettel als Einkommensnachweis

https://www.sozialministeriumservice.at/site/Downloads/Antrag_Zuschuss_KFZ_Anschaffung_Adaptierung
https://www.sozialministeriumservice.at
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20 – Behindertengerechter Autoumbau

Wer?
Personen,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkannunddiebehinderungsbedingtzur

FortbewegungeineigenesKfzbenötigen

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 33–„BehindertengerechterAutoumbau“auf Seite 32.

21 – Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer

Wer?
Personen,mitderZusatzeintragungimBehindertenpass„UnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVerkehrsmittel“.Das

Kfz muss auf die behinderte Person zugelassen sein

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 34–„BefreiungvondermotorbezogenenVersicherungssteuer“auf 

Seite 33.
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22 – Autobahnvignette

Wer?
Behinderte Menschen mit Eintragung im Behindertenpass des Sozialministeriumservice der Unzumutbarkeit der Benützung 

öffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkungaufgrundeinerBehinderung,sofernderPkwauf

ihren Namen zugelassen ist

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 35–„Autobahnvignette“auf Seite 35.

23 – Steuerfreibetrag für die Mobilität Körperbehinderter

Wer?
Behinderte,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkannbzw.diebehinderungsbedingt

zur Fortbewegung auf ein Kfz angewiesen sind

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 36–„SteuerfreibetragfürdieMobilitätKörperbehinderter“auf Seite 

36.
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24 – Übernahme von Fahrt- und Transportkosten zum Arbeitsplatz

Wer?
Berufstätige behinderteMenschen, die aufgrundderArt und Schwereder Behinderung öffentlicheVerkehrsmittel und

privatesKfznichtbenützenkönnen

Was?
Ersatz der Fahrt- und Transportkosten zum Arbeitsplatz

Wo?
• bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt

• bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
Antrag auf Gewährung einer Förderung auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des Vorhabens

+seit1.1.2014ZusatzeintragungimBehindertenpass„UnzumutbarkeitöffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMo-

bilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ 

+  Parkausweis nach § 29b StVO (Parkausweise, die vor 2001 ausgestellt wurden, haben mit Ende Dezember 2015 ihre Gül-

tigkeit verloren, die nach 2001 ausgestellten sind weiterhin gültig)

+ Rechnungen

https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/3/8/6/CH0053/CMS1455315616941/05_individualfoeerderung_foerderansuchen_allgemein_bundesweit.pdf
https://www.sozialministeriumservice.at
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25 – Zuschuss für berufliche Hilfsmittel bzw. Arbeitsplatzadaptierung

Wer?
Dienstnehmer/innen mit Behinderung bzw. deren Dienstgeber/innen (Hilfsmittel bzw. Adaptierung muss behin derungsbedingt 

erforderlich und für Berufsausübung notwendig sein)

Was?
ZuschussfürberuflicheHilfsmittelbzw.Arbeitsplatzadaptierung–mitSelbstbehaltfürden/dieDienstgeber/inistzurechnen

Achtung:
BeantragenSiediefinanzielleUnterstützungvordemKauf.

Wo?
• bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt

• beim Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

• beim zuständigen Amt der Landesregierung oder der Bezirkshauptmannschaft

Wie?
Antrag auf Gewährung einer Beihilfe im Zusammenhang mit der Adaptierung und Schaffung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des Vorhabens

+ Unterlagen zum Dienstverhältnis (Dienstvertrag/Dienstzettel)

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments//9/1/7/CH0032/CMS1452589184391/individualfoerderung_adaptierung_schaffung_arbeits_ausbildungsplatz_antrag_bundesweit.doc
http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments//9/1/7/CH0032/CMS1452589184391/individualfoerderung_adaptierung_schaffung_arbeits_ausbildungsplatz_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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+ Kostenvoranschlag oder Rechnung

+gegebenenfallsFördermittelandererKostenträger

26 – Außergewöhnliche Belastungen

Wer?
Personen,diewegenihrerBehinderungfinanziellaußergewöhnlicheBelastungenzutragenhaben

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 68–„AußergewöhnlicheBelastungen“auf Seite 78.

27 – Zuschüsse zu den Lohnkosten

Wer?
ZuschüssezudenLohnkostenkönnenDienstgebernundDienstgeberinneninFormeinerEntgeltbeihilfe, einer Inklusions-
förderung oder einer Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe gewährt werden. 

Was?
DiekonkreteHöheeinesZuschusseszudenLohnkostenbestimmtsichbeiderArbeitsplatzsicherungsbeihilfenachdem

AusmaßderGefährdungdesArbeitsplatzes,demAlterdes/derbetroffenenDienstnehmers/-inundnachderArtdesabge-

schlossenen Dienstverhältnisses (Voll- oder Teilzeitbeschäftigung etc.). 



EIN:BLICK 7 – Finanzielles26

EntgeltbeihilfenkönnenentsprechendderHöhederfestgestelltenLeistungsminderunggewährtwerden.Kostenbeteiligungen

andererTrägerwerdenderFörderungjedenfallsangerechnet.

Der Zuschuss ist abhängig von der behinderungsbedingten Leistungsminderung und kann bis 700,00 Euro monatlich betragen.

Inklusionsförderungen können im Anschluss an eine Eingliederungsbeihilfe des Arbeitsmarktservice für die Dauer von

12Monatengewährtwerden.DieFörderungistunabhängigvoneinerMinderungderberuflichenLeistungsfähigkeitder

Dienstnehmerin / des Dienstnehmers.

Inklusionsförderungenkönnen inderHöhevon30%desBruttogehalts,ohneSonderzahlungen,gewährtwerden.Nicht

einstellungspflichtigeUnternehmenerhalteneinenZuschlagvon25%zur Inklusionsförderung(InklusionsförderungPlus).

DiemonatlicheObergrenzefürInklusionsförderungenbeträgtfüreinstellungspflichtigeUnternehmen1.000,00Euround

fürnichteinstellungspflichtigeUnternehmen1.250,00Euro.

Lohnzuschüsse anderer Fördergeber werden auf die Inklusionsförderungen aufgerechnet, sodass keine Überförderung

entsteht.

Wo?
beim Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)
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Wie?
Antrag auf Entgeltbeihilfe, Antrag auf InklusionsförderungPlus oder 

Antrag auf Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des 

Vorhabens

28 – Förderung der Persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz (PAA) 

Wer?
DiePersönlicheAssistenzamArbeitsplatz(PAA)kannvonMenschenmitBehinderungenimerwerbsfähigenAlterinAnspruch

genommenwerden,diezumindestinderPflegestufe 5(inAusnahmefällenabPflegegeldstufe 3)sindunddiediefachliche

undpersönlicheEignungfürdenausgeübtenbzw.angestrebtenBerufaufweisenund

• in einem sozialversicherungsrechtlichen Dienstverhältnis stehen oder

• selbständig gewinnorientiert tätig sind oder

• mitHilfederPAAeininkonkreteAussichtgestelltessozialversicherungsrechtlichesDienstverhältniserlangenkönnen

bzw.eineselbständigeErwerbstätigkeitaufnehmenkönnenoder

• mit Hilfe der PAA ein Studium oder eine Berufsausbildung in der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer zuzüglich der für 

denBezugvonStudienbeihilfezulässigenweiterenSemesterabsolvierenkönnen,

• aber auf Grund ihrer Beeinträchtigung einer personellen Unterstützung bedürfen.

https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/6/0/0/CH0053/CMS1455316170086/03a_individualfoerderung_lohnfoerderung_entgeltbeihilfe_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/6/6/9/CH0053/CMS1551432606261/inklusionsfoerderung-antrag_03_2019.doc
http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments//4/3/2/CH0032/CMS1452589415245/individualfoerderung_lohnfoerderung_arbeitsplatzsicherungsbeihilfe_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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Was?
• Begleitung am Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstelle beziehungsweise Ausbildungsort 

• BegleitungbeidienstlichenVerpflichtungenaußerhalbdesArbeitsplatzes

• Unterstützungstätigkeiten manueller Art bei der Dienstverrichtung oder während der Ausbildungszeit 

• AssistenzbeiderKörperpflegewährendderDienst-oderAusbildungszeit

• sonstigebehinderungsbedingterforderlicheAssistenzleistungen(z. B.HilfebeimMittagessen,HilfebeimEin-und

Aussteigen, An-/ Ausziehen der Jacke).

Wo?
übereineAssistenz-Servicestellewiez. B.dieAssistenzgenossenschaftWien(WAG)sieheunter  wag.or.at

Wie?
formloser Antrag (vor Realisierung des Vorhabens sollte ein Termin mit einer Assistenz-Servicestelle vereinbart werden)

http://www.wag.or.at
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Behinderung und Wohnen

29 – Zuschuss zu behindertengerechten Umbauten im Wohnbereich

Wer?
MenschenmitBehinderungen,z. B.RollstuhlfahrerundRollstuhlfahrerinnen,diebehinderungsbedingteAdaptierungenim

Wohnbereichbenötigen

Was?
Zuschuss zu den Adaptierungskosten – mit Selbstbehalt ist zu rechnen.

FörderungenausdemUnterstützungsfondsfürMenschenmitBehinderung.

Achtung: Der Antrag ist vor Realisierung des Vorhabens einzureichen!

Wo?
• beim zuständigen Amt der Landesregierung

• bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)
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Wie?
formloser Antrag oder Antrag Unterstützungsfonds auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“

+ Kostenvoranschlag 

+ Einkommensnachweise aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen

+ medizinische Befunde

30 – Außergewöhnliche Belastungen

Wer?
Personen,diewegenihrerBehinderungaußergewöhnlicheBelastungenzutragenhaben

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 68–„AußergewöhnlicheBelastungen“auf Seite 78.

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments//7/4/1/CH0032/CMS1371834315451/unterstuetzungsfonds_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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Behinderung und Mobilität

31 – Zuschuss zu Führerscheinkosten

Wer?
PersonenmiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnicht

zumutbar ist (entsprechende Zusatzeintragung im Behindertenpass), sofern durch den Erwerb des Führerscheins die Auf-

nahmeoderAusübungeinerBeschäftigungermöglichtwird

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 18–„ZuschusszudenFührerscheinkosten“auf Seite 18.

32 – Zuschuss zum Erwerb eines Kfz

Wer?
PersonenmiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnicht

zugemutet werden kann (entsprechende Zusatzeintragung im Behindertenpass); Pkw muss für Ausbildung oder Erwerbs-

tätigkeit benützt werden)

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 19–„ZuschusszumErwerbeinesKfz“auf Seite 19.
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33 – Behindertengerechter Autoumbau

Wer?
PersonenmiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %,denenausbehinderungsbedingtenGründendieBenützung

öffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkann(PkwmussfürAusbildungoderErwerbstätigkeitbenütztwerden).

Voraussetzungistu. a.,dassdasKfzaufdiebehindertePersonzugelassenist,unddiesenichtnurNutzerinsondernauch

Eigentümerin des Fahrzeuges ist. 

DerAntragstellerbzw.dieAntragstellerinmussübereineLenkerberechtigungverfügen,oderfallsdiesnichtmöglichist,

glaubhaftmachen,dassdasKraftfahrzeugüberwiegend(mindestenszweimalwöchentlich)fürseinebzw.ihrepersönliche

BeförderunggenutztwirdunderodersiemitdemLenker/derLenkerinimgemeinsamenHaushaltlebt.DasFahrzeugmuss

nachweislich zur Erreichung des Arbeitsplatzes dienen. Als Nachweis reicht die Vorlage des Lohnzettels. 

Was?
Einmalzahlung für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Zulassungsdatum

Wo?
• beim Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

• beim zuständigen Sozialversicherungsträger (Pensionsversicherungsanstalt, Unfallversicherungsanstalt)

• beim zuständigen Amt der Landesregierung oder Bezirkshauptmannschaft 
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Wie?
Kfz Antrag auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“ vor Realisierung des Vorhabens

+EintragungderUnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkung

aufgrund einer Behinderung im Behindertenpass

+ Pkw-Rechnung samt Zahlungsbestätigung (Originalbeleg) 

+ Kopie des Führer- und Zulassungsscheins

+ Einkommensnachweise des Antragstellers /der Antragstellerin und des Ehegatten / der Ehegattin

34 – Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer

Wer?
Personen,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkann(seit1.1.2014Zusatzeintragungim

Behindertenpass„UnzumutbarkeitöffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkungaufgrundeiner

Behinderung“), sowie Personen, die über einen Ausweis gemäß § 29b StVO verfügen, und die behinderungsbedingt zur 

FortbewegungeineigenesKfzbenötigen(Kfz muss auf den behinderten Menschen zugelassen sein). Jene Parkausweise 

nach § 29b StVO, die vor 2001 ausgestellt wurden, haben mit Ende Dezember 2015 ihre Gültigkeit verloren, die nach 2001 

ausgestellten sind weiterhin gültig.

DieSteuerbefreiunggilt jeweilsfüreinKfz.ÜberschneidungenbiszueinemMonat,z. B.beiFahrzeugwechsel(biszu3

Fahrzeuge),sinderlaubt.FürInvalidenfahrzeugebestehtkeineVersicherungspflicht.

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/9/2/7/CH0032/CMS1452589380230/individualfoerderung_kfz_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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Was?
DiemotorbezogeneVersicherungssteuerwirdbeiErfüllungderVoraussetzungenzurGänzealsaußergewöhnlicheBelastung

abgezogen.

Wo?
beimVersicherungsunternehmen,dasdieHaftpflichtversicherungabwickelt–WeiterleitungandasFinanzamterforderlich

(Achtung: nicht alle Versicherungsunternehmen leiten es von sich aus weiter!)

Wie?
formloser,gebührenfreierAntrag(überdasVersicherungsunternehmenandaszuständigeWohnsitzfinanzamtzurichten)

+ Abgabenerklärung mittels Formular KR 21 auf  bmf.gv.at unter „Formulare“

+ZusatzeintragungimBehindertenpass„UnzumutbarkeitöffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschrän-

kung aufgrund einer Behinderung“

+ Parkausweis nach § 29b StVO 

+ Zulassungsbescheinigung

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Kraftfahrzeugsteuer&Typ=SM&Styp=KAT
https://www.bmf.gv.at/
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35 – Autobahnvignette

Wer?
Behinderte Menschen mit Eintragung im Behindertenpass des Sozialministeriumservice der Unzumutbarkeit der Benützung 

öffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobilitätseinschränkungaufgrundeinerBehinderungoderBlindheit,sofern

der Pkw auf sie oder auch auf die behinderte Person (Kinder) zugelassen ist

Was?
kostenloser Bezug der Klebe- oder Digitale Vignette

Wo?
grundsätzlich bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (auch zuständig für die Ausstellung des Be-

hindertenpasses –  sieheAnhang)

Wie?
Personen die nach den Aufzeichnungen des Sozialministeriumservice Anspruch auf eine Gratis-Autobahnvignette haben, 

werden rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit für das laufende Jahr schriftlich informiert und zur Antragstellung eingeladen.
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36 – Steuerfreibetrag für die Mobilität Körperbehinderter

Wer?
MenschenmitBehinderungen,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittel nicht zugemutetwerdenkannbzw.die

behinderungsbedingt zur Fortbewegung auf ein Kfz angewiesen sind

Was?
monatlicher Freibetrag von 190,00 Euro für eigenes Kfz oder ohne Kfz für nachgewiesene Taxikosten bis zu 153,00 Euro 

monatlich (ab dem Veranlagungsverfahren für das Jahr 2011). 

Wo?
beimzuständigenWohnsitzfinanzamt

Wie?
seit 2011 nur noch online auf  https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/möglich

+seit1.1.2014ZusatzeintragungimBehindertenpass„UnzumutbarkeitöffentlicherVerkehrsmittelwegendauerhafterMobi-

litätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ –  die Parkausweise nach § 29b StVO, die vor 2001 ausgestellt wurden, 

haben mit Ende Dezember 2015 ihre Gültigkeit verloren, die nach 2001 ausgestellten sind weiterhin gültig

https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
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37 – Übernahme von Fahrt- und Transportkosten zum Arbeitsplatz

Wer?
Berufstätige behinderteMenschen, die aufgrundderArt und Schwereder Behinderung öffentlicheVerkehrsmittel und

privatesKfznichtbenützenkönnen

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 24–„ÜbernahmevonFahrt-undTransportkostenzumArbeitsplatz“

auf Seite 23.

38 – Außergewöhnliche Belastungen

Wer?
Personen,diewegenihrerBehinderungaußergewöhnlicheBelastungenzutragenhaben

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 68–„AußergewöhnlicheBelastungen“auf Seite 78.
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39 – Großes Pendlerpauschale

Wer?
BehinderteArbeitnehmer/innen,dieeinenAusweisgemäß§29bStVObesitzenunddenendieBenützungeinesöffentlichen

Verkehrsmittelsnichtmöglichoderzumutbarist.

Was?
• ab   2 km täglich   31,00 Euro/mtl.

• ab 20 km täglich 123,00 Euro/mtl.

• ab 40 km täglich 214,00 Euro/mtl.

• ab 60 km täglich 306,00 Euro/mtl.

Wo?
während des Kalenderjahres bei dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin, bei dem/der Sie beschäftigt sind, danach beim 

Wohnsitzfinanzamt

Wie?
Die Berechnung der Pendlerpauschale erfolgt ab dem Veranlagungsjahr 2015 mit dem vom BMF zur Verfügung gestellten 

Pendlerrechner unter  https://pendlerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner/. 

https://pendlerrechner.bmf.gv.at/pendlerrechner/
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40 – Mobilitätszuschuss des Bundes 

Wer?
BegünstigteBehinderte,denenausbehinderungsbedingtenGründendieBenutzungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzumutbar

ist, und die im Antragsjahr erwerbstätig sind.

Was?
Für den behinderungsbedingten Mehraufwand im Zusammenhang mit der Fahrt von und zum Arbeitsplatz erhält man einen 

einmaligen jährlichen Zuschuss.

Wo?
Personen,dienichtimRahmenderAktion(grundsätzlichimSeptemberdesJahres)erfasstwerden,könnennachderAktion

einen Antrag beim Sozialministeriumservice einbringen (  sieheAnhang).

Wie?
Bei Personen, die nach den Aufzeichnungen des Sozialministeriumservice Anspruch auf einen Zuschuss haben, erfolgt eine 

automatischeVerfahrenseröffnungimRahmeneinerAktion.
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Behinderung und Existenzsicherung

Sozialentschädigung

41 – Kriegsopferentschädigung – Leistungen für Kriegsopfer

Wer?
Beschädigte nach dem KOVG

Was?
Grundrente
MdE20%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56,90 Euro/mtl.

MdE30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,80 Euro/mtl.

MdE40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,80 Euro/mtl.

MdE50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,70 Euro/mtl.

MdE60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284,60 Euro/mtl.

MdE70%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341,50 Euro/mtl.

MdE80% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,40 Euro/mtl.

MdE90/100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569,20 Euro/mtl.
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Alterszulage
23,40 Euro/mtl.

für Frauen ab dem 55. Lebensjahr

für Männer ab dem 60. Lebensjahr

Erschwerniszulage
zwischen 25,40 Euro/mtl. und 222,20 Euro/mtl.

abhängig von Alter (ab Vollendung des 65., 70., 75. und 80. Lebensjahres) 

und der Minderung der Erwerbsfähigkeit (ab 50 v. H. bis 100 v. H.)

Schwerstbeschädigtenzulage
von 170,80 Euro/mtl. bis 455,40 Euro/mtl.

Zusatzrente
bis zu 933,10 Euro

bei einer Einkommensgrenze von: . . . . . . . . . . .  933,10Euro/mtl.

Erhöhungum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45,10 Euro/mtl.

wenn Familienzulage gebührt

Familienzulage
90,20 Euro/mtl.



EIN:BLICK 7 – Finanzielles42

Pflege- und Blindenzulage
Stufe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    748,20 Euro/mtl.

Stufe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121,50 Euro/mtl.

Stufe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.495,90 Euro/mtl.

Stufe 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.870,20 Euro/mtl.

Stufe 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.243,60 Euro/mtl.

Stufe 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.991,50 Euro /mtl.

Blindenführzulage
167,00 Euro/mtl.

Kleider- und Wäschepauschale
25,20 Euro/mtl.     40,10 Euro/mtl.     67,00 Euro/mtl.

Schwerbeschädigtenausweis
50%-igeFahrpreisermäßigungbeiÖBB

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)
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Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

42 – Kriegsopferentschädigung – Leistungen für Hinterbliebene

Wer?
Hinterbliebene im Sinne des KOVG – das sind Witwen und Witwer, Waisen, Eltern und Elternteile 

Was?
Witwenrente/Witwerrente
Grundrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    227,70 Euro/mtl.

einkommensabhängige Zusatzrente bis max.  . . . . . . . . . . .    933,10 Euro/mtl.

mtl. Gesamtrente max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160,80 Euro /mtl.

zusätzlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    144,00 Euro /mtl. für jedes waisenrentenberechtigte Kind

Waisenrente
bis zum 18. Lebensjahr einkommensunabhängig

einfache Waise  Grundrente  . . . . . . . . . . . 102,90 Euro/mtl.

 Erhöhung . . . . . . . . . . . . 485,20 Euro/mtl. 

 = Gesamtrente  . . . . . . . . 588,10 Euro/mtl.
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Doppelwaise  Grundrente  . . . . . . . . . . 204,90 Euro/mtl.

 Erhöhung . . . . . . . . . . . . . 727,80 Euro/mtl. 

 = Gesamtrente . . . . . . . . .932,70 Euro/mtl.

Elternteilrente/Elternpaarrente
einkommensabhängige Leistungen

Elternteilrente  Rente  . . . . . . . . . . . . . . . . 163,90 Euro/mtl. (Einkommensgrenze 749,20 Euro/mtl.),

 Erhöhung . . . . . . . . . . . . 270,20 Euro/mtl., 

 Gesamtrente . . . . . . . . . 434,10 Euro/mtl., Rente bei Einkommenslosigkeit 933,10 Euro/mtl.

Elternteilrenteerhöht Rente . . . . . . . . . . . . 196,70 Euro/mtl. (Einkommensgrenze 769,20 Euro/mtl.), 

 Erhöhung . . . . . . . . 270,20 Euro/mtl., 

 Gesamtrente . . . . . 466,90 Euro/mtl., Rente bei Einkommenslosigkeit 933,10 Euro/mtl.

Elternpaarrente Rente . . . . . . . . . . . .300,70 Euro/mtl. (Einkommensgrenze 893,90 Euro/mtl.), 

 Erhöhung . . . . . . . . .377,70 Euro/mtl., 

 Gesamtrente . . . . . 678,40 Euro/mtl., Rente bei Einkommenslosigkeit 1.399,00 Euro/mtl.
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Elternpaarrenteerhöht Rente . . . . . . . . . . . .360,50 Euro/mtl. (Einkommensgrenze 933,00 Euro/mtl.), 

 Erhöhung . . . . . . . . .377,70 Euro/mtl., 

 Gesamtrente . . . . . 738,20 Euro/mtl., Rente bei Einkommenslosigkeit 1.399,00 Euro/mtl.

Mindestelternrente Elternteil  . . . . . . . . . . . . . .   5,10 Euro

 Elternpaar  . . . . . . . . . . . . .10,20 Euro

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

43 – Kriegsopferentschädigung, Zuschüsse

Wer?
Beschädigte und Hinterbliebene nach dem KOVG
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Was?
Diätkostenzuschuss
niedrigste Stufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,60 Euro

mittlere Stufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,10 Euro

höchsteStufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,90 Euro

Sterbegeld
voll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936,00 Euro

halb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468,00 Euro

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

44 – Entschädigung für Kriegsgefangene

Wer?
Österreichische Staatsbürger/innen, die im Verlauf des Ersten oder Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft gerieten, 

oder im Verlauf des Zweiten Weltkrieges oder während der Zeit der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von 
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einer ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen festgenommen und angehalten wurden, oder sich auf 

Grund politischer Verfolgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes außerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden 

und aus politischen oder militärischen Gründen von einer ausländischen Macht festgenommen und nach dem Beginn des 

Zweiten Weltkrieges angehalten wurden.

Was?
monatliche Geldleistung von 17,50 bis 43,00 Euro

Wo?
die jeweils für die Rente oder Pension zuständige Stelle, das ist in den meisten Fällen der Pensionsversicherungsträger; 

weitereEntscheidungsträgersindu.a.dieVersicherungsanstaltöffentlichBediensteter,derLandeshauptmannunddas

Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher Antrag

45 – Heeresentschädigung, Leistungen für Opfer

DasHeeresentschädigungsgesetzhatmit1.Juli2016dasHeeresversorgungsgesetzabgelöst.DienachdemHeeresversor-

gungsgesetz zuerkannten Leistungen bleiben gewahrt.
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Wer?
Beschädigte nach dem Heeresentschädigungsgesetz (HEG)

Was?
Versehrtenrente
isteineLeistung,derenHöhesichnachderBemessungsgrundlageundderMinderungderErwerbsfähigkeitrichtet.

Wo?
bei der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Landesstelle Wien - Heeresentschädigung (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

Niederschrift des / der Präsenzdieners / Präsenzdienerin bei der Entlassungsuntersuchung

46 – Heeresentschädigung, Leistungen für Hinterbliebene

Wer?
Hinterbliebene nach dem HEG – das sind Witwen und Witwer, Waisen und Eltern  

Was?
Hinterbliebenenrente
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Wo?
bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Landesstelle Wien – Heeresentschädigung (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

47 – Leistungen der Opferfürsorge

Wer?
Opfer des Nationalsozialismus und der politischen Verfolgung in Österreich ab März 1933 sowie deren Hinterbliebene

Was?
Leistungen für Opfer

siehe → 41–„Kriegsopferentschädigung–LeistungenfürKriegsopfer“auf Seite 40.

Unterhaltsrente 
einkommensabhängige Leistung für Inhaber/innen einer Amtsbescheinigung
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Einkommensgrenzen für 

Alleinstehende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.211,20 Euro/mtl.

Verheiratete bzw. für Lebensgefährten bzw. Lebensgefährtinnen Sorgende  . . . . . . . . . . . . . . . 1.661,80 Euro/mtl.

ErhöhungsbetragjeKind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,10 Euro/mtl.

Leistungen für Hinterbliebene

Unterhaltsrente
Einkommensgrenze für Hinterbliebene . . . . . . 1.110,70 Euro/mtl.

zusätzlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    144,00 Euro/mtl. für jedes waisenrentenberechtigte Kind

Einmalige Geldleistungen nach dem Opferfürsorgegesetz

Wo?
einmalige Aushilfen, Zinszuschüsse zu Darlehen aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds-Opferfürsorge und Heilfürsorgezuschüsse 

beim Sozialministerium

Renten, sonstige Entschädigungen und orthopädische Versorgung bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministerium-

service (  sieheAnhang)

Wie?
formloser Antrag
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48 – Entschädigung für Verbrechensopfer

Wer?
Verbrechensopfer und ihre Hinterbliebenen

Was?
Leistungen für Verbrechensopfer

Ersatz des Verdienstentganges – bis zu 4.083,10 Euro/mtl.

Einkommensabhängige Zusatzleistung(sicherteinMindesteinkommeninHöhedesAusgleichszulagenrichtsatzes–siehe

→ 72–„AusgleichszulageinderPensionsversicherung“auf Seite 84)

Pauschalentschädigung für Schmerzengeld
DerPauschalbetragbeträgtfürschwereKörperverletzungen 2.000,00Eurobzw. 4.000,00Euro

undbeiKörperverletzungenmitschwerenDauerfolgen 8.000,00Eurobzw. 12.000,00Euro

Pflege und Blindenzulage 
siehe → 41–„Kriegsopferentschädigung–LeistungenfürKriegsopfer“auf Seite 40.
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Leistungen für Hinterbliebene

Ersatz des Unterhaltsentganges – bis zu 2.850,40 Euro/mtl.

Einkommensabhängige Zusatzleistung(sicherteinMindesteinkommeninHöhedesAusgleichszulagenrichtsatzes–siehe

→ 72–„AusgleichszulageinderPensionsversicherung“auf Seite 84)

Ersatz der Bestattungskosten

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

49 – Entschädigung für Impfgeschädigte

Wer?
Impfgeschädigte und deren Hinterbliebene
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Was?
Dauerleistungen für Impfgeschädigte

Beschädigtenrente
nachVollendungdes15. Lebensjahres–siebeträgtzwischen101,30Euro/mtl.und2.521,30Euro/mtl.

Pflegebeitrag
biszum15.Lebensjahr=2/3derPflegezulagenachderKriegsopferentschädigung

Pflegezulage
siehe → 41–„Kriegsopferentschädigung–LeistungenfürKriegsopfer“auf Seite 40.

Pauschalabgeltung
fürImpfgeschädigteohneDauerfolgeninderHöhevon1.217,60Euro

Leistungen für Hinterbliebene

Witwenrente/Witwerrente, Waisenrente
Sterbegeld
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Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

50 – Entschädigung für Tuberkulosekranke

Wer?
Personen, die an Tbc erkrankt sind

Was?
Sozialhilfe für Tuberkulosekranke
je nach Bundesland verschieden hohe Einkommensgrenzen

Wo?
bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft bzw. dem Magistrat

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag
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51 – Entschädigung für Contergan-Geschädigte

Wer?
Personen,diedurchdasehemaligeBMG(jetztBMASGK)aufgrundeinerContergan-Schädigungeineeinmaligefinanzielle

Leistung erhalten haben und die keinen Anspruch auf Leistungen nach dem deutschen Conterganstiftungsgesetz haben. 

Was?
Rentenleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455,40 Euro/mtl.

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag

+ Unterlagen der deutschen Conterganstiftung 

+ Unterlagen des BMG

52 – Entschädigung für Heimopfer

Wer?
Opfer, die in der Zeit vom 10. Mai 1945 bis 31. Dezember 1999 in Kinder- und Jugendheimen, als Kinder oder Jugendliche 



EIN:BLICK 7 – Finanzielles56

inKrankenanstaltenderGebietskörperschaften,Gemeindeverbände,derKirchenoderinentsprechendenprivatenEinrich-

tungen,soferndiesefüreinenWohlfahrtsträgertätigwurdenoderinPflegefamilien(vorsätzliche)Gewalterlittenhaben.

Die Rente gebührt Männern mit 65 Jahren und Frauen mit 60 Jahren. Wenn bereits früher eine Eigenpension, ein Ruhegenuss, 

eine Waisenpension wegen Erwerbsunfähigkeit oder ein Rehabilitationsgeld bezogen wird, dann gebührt die Rente für die 

Dauer der Zuerkennung dieser Leistung. Anspruch haben auch dauerhaft arbeitsunfähige Bezieher/innen von Mindestsiche-

rung. Personen, die eine sonstige Hinterbliebenenpension beziehen, haben keinen Anspruch.

Was?
Rentenleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314,60 Euro

Wo?
beiderStelle,dieIhrePension(beimehrerenPensionen,diehöchstePension)auszahlt.(DasistindenmeistenFällendie

Pensionsversicherungsanstalt,weitereEntscheidungsträgersindu.a.dieVersicherungsanstaltöffentlichBediensteter,die

SVA der gewerblichen Wirtschaft, die SVA der Bauern)

Landesstelle der Sozialministeriumservice, wenn Sie von keiner anderen Stelle eine Pension beziehen (  sieheAnhang)

Wie?
schriftlicher oder mündlicher Antrag
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Pflegebedürftigkeit

53 – Pflegegeld

Wer?
RechtsanspruchfürPersonen,dieaufgrundeinerBehinderungständigenPflegebedarfvondurchschnittlichmonatlichmehr

als65 Stundenhaben,dervoraussichtlichmindestenssechsMonateandauernwird

Was?
DasPflegegeldwirdjenachPflegebedarfinsiebenStufengewährt.→ siehe Tabelle auf Seite 58

Bitte beachten Sie:
Bei Menschen mit einer schweren geistigen oder psychischen Behinderung – insbesondere einer demenziellen Erkrankung 

–kannabdemvollendeten15.LebensjahreinpauschalerErschwerniszuschlag inderHöhevon25 StundenproMonat

angerechnetwerden.PflegeerschwerendeFaktorenliegendannvor,wennsichDefizitedesAntriebs,desDenkens,der

planerischen und praktischen Umsetzung von Handlungen, der sozialen Funktion und der emotionalen Kontrolle in Summe 

alsschwereVerhaltensstörungäußern.

DiebesondersintensivePflegevonschwerstbehindertenKindernundJugendlichenwirddurcheinenzusätzlichenpau-

schalenErschwerniszuschlagberücksichtigt,wennzumindestzweivoneinanderunabhängige,schwereFunktionsstörungen
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vorliegen.DerErschwerniszuschlagbeträgtbiszumvollendeten7. Lebensjahrmonatlich50 Stundenunddanachbiszum

vollendeten15. Lebensjahr75 StundenproMonat.

Stufe Pflegebedarf in Stunden pro Monat Betrag

Stufe 1 mehr als 65 Stunden   157,30 Euro

Stufe 2 mehr als 95 Stunden   290,00 Euro

Stufe 3 mehr als 120 Stunden   451,80 Euro

Stufe 4 mehr als 160 Stunden   677,60 Euro

Stufe 5 mehrals180StundensowieaußergewöhnlicherPflegeaufwand   920,30 Euro

Stufe 6 mehr als 180 Stunden, wenn

• regelmäßig während des Tages und der Nacht zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen zu 

erbringen sind, oder

• diedauerndeAnwesenheiteinerPflegepersonerforderlichist,weileineEigen-oderFremdgefährdung

wahrscheinlich ist 1.285,20 Euro

Stufe 7 mehr als 180 Stunden, wenn

• keinezielgerichtetenBewegungendervierExtremitätenmitfunktionellerUmsetzungmöglichsindoder

• ein vergleichbarer Zustand vorliegt 1.688,90 Euro

Wo?
AlsBezieher/ineinerPensionoderRentegrundsätzlichbeiderauszahlendenStelle(z. B.Pensionsversicherungsanstaltbzw.

alsBezieher/ineinerBeamtenpensioneinesLandesodereinerGemeindebeiderVersicherungsanstaltöffentlichBediens-

teter-Pensionsservice -  sieheAnhang).
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WennSiekeinePensionoderRentebeziehenistdiePensionsversicherungsanstaltfürdasPflegegeldzuständig.

Wie?
formlos oder mittels Antragsformular des jeweiligen Trägers / der jeweiligen Trägerin

+ ärztliche Befunde

54 – Pflegekarenzgeld nach dem Bundespflegegeldgesetz

Wer?
FürPersonen,dieeinePflegekarenz/Pflegeteilzeitvereinbarthaben,eineFamilienhospizkarenzinAnspruchnehmenoder

sichzumZweckederPflegekarenzoderFamilienhospizkarenzvomBezugbeimAMSabgemeldethaben.

Voraussetzungen: 

• dreimonatigeVollversicherungaufgrundeinesunmittelbarvorderPflegekarenz/Pflegeteilzeitliegenden,unterunter-

brochenen Arbeitsverhältnisses,

• schriftlicheVereinbarungderPflegekarenz/Pflegeteilzeitmitdem/derArbeitgeber/inoder

• Nachweis der Inanspruchnahme einer Familienhospizkarenz oder

• Abmeldung vom Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe, sowie

• ErklärungderüberwiegendenPflegeundBetreuung(entfälltbeiFamilienhospizkarenz)
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Was?
WährenddervereinbartenDauerderPflegekarenz/PflegeteilzeitoderFamilienhospizkarenzgebührteineinkommensab-

hängigesPflegekarenzgeld.DerGrundbetraggebührtgrundsätzlichinderselbenHöhewiedasArbeitslosengeld(55 %des

täglichenNettoeinkommens,BerechnunganhanddesdurchschnittlichenBruttoentgelts),zumindest jedoch inHöheder

monatlichenGeringfügigkeitsgrenze.BeiReduzierungderArbeitszeitgebührtdasPflegekarenzgeldaliquot.Fürunterhalts-

berechtigte Kinder gebühren Kinderzuschläge.

Wo?
beim Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark

Wie?
Antrag Pflegekarenz / Pflegeteilzeit sowie 

Antrag auf Familienhospizkarenz / Pflegekarenzgeld beides auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“

Bitte beachten Sie:
DerAntragaufPflegekarenzgeldistspätestensinnerhalbvon14TagenabBeginnderPflegekarenz/-teilzeitbzw.Familien-

hospizkarenzzustellen.BeispätererAntragstellunggebührtdasPflegekarenzgelderstabAntragstellung.BeiAntragstellung

nachEndederMaßnahmegebührtkeinPflegekarenzgeld

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments//1/0/7/CH0032/CMS1386942490253/pflege_pflegekarenzgeld_pflegekarenz_antrag_bundesweit.doc
http://www.sozialministeriumservice.at/cms/basb/attachments//3/0/8/CH0032/CMS1386942400893/pflege_pflegekarenzgeld_familienhospizkarenz_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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55 – Kostenlose Weiter- und Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für pflegende 
Angehörige

Wer?
Kostenlose Weiterversicherung in der Pensionsversicherung:

fürPersonen,dieeine/nnahe/nAngehörige/nabderPflegegeldstufe 3betreuenundausdiesemGrundeihreErwerbstä-

tigkeitaufgebenmusstenbzw.durchdiePflegeeinegänzlicheBeanspruchungihrerArbeitskraftvorliegt.

Kostenlose Selbstversicherung in der Pensionsversicherung:

fürPersonen,dieeine/nnahe/nAngehörige/nabderPflegegeldstufe 3betreuenundderenArbeitskraftdurchdiehäusliche

PflegeerheblichinAnspruchgenommenwird(auchdann,wennkeineErwerbstätigkeitausgeübtwurde)

Was?
Kostenlose Weiterversicherung und Selbstversicherung in der Pensionsversicherung:

Sowohl bei der Weiterversicherung als auch bei der Selbstversicherung in der Pensionsversicherung werden die dafür fälligen 

Beiträge unbefristet vom Bund übernommen, sodass den pflegenden Angehörigen keine Kosten entstehen.
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Wo?
bei jener Versicherungsanstalt, bei der der/die Anspruchswerber/in zuletzt Versicherungszeiten erworben hat; hat er/sie 

noch keine Versicherungszeiten erworben, ist die Pensionsversicherungsanstalt zuständig.

Wie?
mit Antrag bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt

56 – Familienhospizkarenz – Härteausgleich 

Wer?
Personen,diesichzumZweckederSterbebegleitungvonnahenAngehörigenoderBegleitungihresschwersterkrankten

Kindes gegen gänzlichen Entfall der Bezüge karenzieren lassen oder vom Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Not-

standshilfe abmelden 

Was?
Personen, die Familienhospizkarenz in Anspruch nehmen, haben grundsätzlich auch Anspruch auf Pflegekarenzgeld –

siehe PflegekarenzgeldnachdemBundespflegegeldgesetz.DarüberhinausbestehtunterbestimmtenVoraussetzungen

die Möglichkeit, alsErgänzungeinenZuschussausdemFamilienhospizkarenz-Härteausgleichzubekommen.Eskönnen

nicht rückzahlbare Zuwendungen gewährt werden, wenn das Durchschnittshaushalts-Nettoeinkommen pro Person unter 
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850,00 Eurosinkt.DieseGrenzeerhöhtsich,wennauchandereFamilienangehörigeimselbenHaushaltleben.Rechtsan-

spruch besteht nicht.

Wo?
beim Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark

Wie? 
Antrag auf Familienhospizkarenz / Pflegekarenzgeld auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“

+ Einkommensnachweise in Originalbelegen

57 – Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten 
Kindes

Wer?
Personen,diesichderPflegeeinesimgemeinsamenHaushaltlebendenbehindertenKindes,fürdaserhöhteFamilienbeihilfe

gewährt wird, widmen und daher nicht berufstätig sind bzw. wenn eine überwiegende Beanspruchung ihrer Arbeitskraft 

durchdiePflegedesKindesvorliegt.

DieSelbstversicherungistlängstensbiszurVollendungdes40.LebensjahresdesKindesmöglich.

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/basb/attachments//3/0/8/CH0032/CMS1386942400893/pflege_pflegekarenzgeld_familienhospizkarenz_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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Bitte beachten Sie:
Seit1.1.2013istunterbestimmtenVoraussetzungendieSelbstversicherungfürZeitenderPflegeeinesbehindertenKindes

biszuzehnJahrerückwirkendmöglich.

Was?
dieBeiträge(22,8 %derBeitragsgrundlage)werdenzurGänzeausdemAusgleichsfondsfürFamilienbeihilfeundvomBund

bezahlt 

Wo?
bei jenem Pensionsversicherungsträger, bei dem der/die Versicherungsberechtigte/r zuletzt Versicherungszeiten nach dem 

ASVG erworben hat; wurden noch keine Versicherungszeiten erworben, ist die Pensionsversicherungsanstalt zuständig.

Wie?
mit Antrag bei der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt 

58 – Zuwendungen zur Unterstützung pflegender Angehöriger 

Wer?
PflegendeAngehörige,dieihre/nnahe/nAngehörige/nseitmindestenseinemJahrhauptsächlichpflegenundnunander

ErbringungderPflegeleistung(z. B.wegenKrankheitoderUrlaub)verhindertsind.
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Auch pflegende Kinder und JugendlichekönnenbeiVorliegenaltersadäquaterGründeZuwendungenerhalten(z. B.wegen
Schulschikurs, Projektwoche, Berufsschulbesuch).

DasmonatlicheNetto-Einkommendes/derpflegendenAngehörigendarf

beiPflegegeldderStufen1bis5  . . . . . . . . . . . . .2.000,00 Euro

beiPflegegeldderStufen6und7  . . . . . . . . . . . . 2.500,00 Euro

nicht übersteigen.

DieseEinkommensgrenzeerhöht sich für jede/nunterhaltsberechtigte/nAngehörige/num400,00Euro, füreine/nbe-

hinderte/nunterhaltsberechtigte/nAngehörige/num600,00Euro.NichtzumEinkommenzählenu.a.dasPflegegeld,die

Sonderzahlungen, die Familienbeihilfen, das Kinderbetreuungsgeld, die Studienbeihilfen oder Wohnbeihilfen.

VoraussetzungistderBezugeinesPflegegeldesseitmindestenseinemJahr

• zumindest der Stufe 3 oder

• zumindest der Stufe 1 bei einer nachgewiesenen demenziellen Beeinträchtigung oder

• zumindestderStufe1beieinerpflegebedürftigenminderjährigenPerson

Was?
DiemaximaleHöhederjährlichenZuwendungbeträgtbeiAnspruchauf

PflegegeldderStufen1bis3  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00 Euro

PflegegeldderStufe4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400,00 Euro
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PflegegeldderStufe5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600,00 Euro

PflegegeldderStufe6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 Euro

PflegegeldderStufe7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,00 Euro

DieHöchstzuwendungenbeiPflegeeinerdemenziellbeeinträchtigtenoderminderjährigenPersonbetragenbeiAnspruchauf:

PflegegeldderStufen1bis3:. . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 Euro

PflegegeldderStufe4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700,00 Euro

PflegegeldderStufe5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900,00 Euro

PflegegeldderStufe6: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.300,00 Euro

PflegegeldderStufe7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,00 Euro

WirddieErsatzpflegekürzerinAnspruchgenommen,verringertsichdieUnterstützung.FörderbaristnureineErsatzpflege

vonmindestenseinerWoche.BeidemenziellbeeinträchtigtenPersonenundbeiminderjährigenPflegebedürftigen istdie

Förderung bereitsfüreineErsatzpflege vonmindestens4Tagen möglich.

NurnachgewieseneKostenkönnenberücksichtigtwerden.

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)
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Wie?
Ansuchen zur Unterstützung pflegender Angehöriger auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“

Bitte beachten Sie:
FürZeiträume,indeneneinPflegekarenzgeldgeleistetwird,sindZuwendungenzurUnterstützungpflegenderAngehöriger

nichtmöglich.

59 – Förderung der 24-Stunden-Betreuung 

Wer?
Personen,dieeinPflegegeldnachinländischenRechtsvorschriftenzumindestderStufe3beziehen,demVorliegeneines

Betreuungsverhältnisses im Sinne des Hausbetreuungsgesetzes, und der Notwendigkeit einer 24-Stunden-Betreuung. 

Eine Förderung kann gewährt werden, wenn das monatliche Netto-Gesamteinkommen der pflegebedürftigen Person

einenBetragvon2.500,00Euronichtübersteigt.DieseEinkommensgrenzeerhöhtsichfürjede/nunterhaltsberechtigte/n

Angehörige/num400,00Euro,füreine/nbehinderte/nunterhaltsberechtigte/nAngehörige/num600,00Euro.Nichtzum

Einkommenzählenu.a.dasPflegegeld,dieSonderzahlungen,dieFamilienbeihilfen,dasKinderbetreuungsgeld,dieStudi-

enbeihilfen oder Wohnbeihilfen

http://www.sozialministeriumservice.at/cms/basb/attachments//5/9/2/CH0032/CMS1371832857723/pflege_pflegende_angehoerige_antrag_bundesweit.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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DieFörderungder24-Stunden-BetreuungkannösterreichweitunabhängigvomVermögenderpflegebedürftigenPersonin

Anspruch genommen werden.

Was?
WennzweiBeschäftigungsverhältnissemitUnselbstständigenvorliegen,beträgtdieZuwendungbiszu1.100,00 Euroim

Monat, bei einem Beschäftigungsverhältnis monatlich bis zu 550,00 Euro. Bei zwei selbstständig erwerbstätigen Perso-

nenbetreuern/-betreuerinnenkanneineFörderungvonbiszu550,00Eurogeleistetwerden,beieinemPersonenbetreuer/

einer Personenbetreuerin die Hälfte dieses Betrages.

Wo?
bei der zuständigen Landesstelle des Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Bitte beachten Sie: 
Wenn eine Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit in Anspruch genommen wird, ist während dieser Zeit eine Förderung der

24-Stunden-Betreuungnichtmöglich

Wie?
Antrag für  Zuschuss zur 24-Stunden-Betreuung (selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit)
24-Stunden-Betreuung: Wechsel oder den Zusatz von Betreuungspersonen
24-Stunden-Betreuung: Kontoüberweisung alle auf  sozialministeriumservice.at unter „Downloads“

https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/8/8/4/CH0053/CMS1455823675803/10_ansuchen_24hb.pdf
https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/9/2/7/CH0053/CMS1455824340431/11_pflege_24hb_wechsel_oder_zusaetzliche_selbst_betreuungskraft_antrag_bundesweit.pdf
https://www.sozialministeriumservice.at/cms/site/attachments/6/6/9/CH0053/CMS1455824235878/sms_antrag_pflege_24h_konto-ueberweisung.doc
https://www.sozialministeriumservice.at
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60 – Erhöhte Familienbeihilfe

Wer?
RechtsanspruchfürKindermiteinemGradderBehinderungvonmindestens50 %.VolljährigeKinderdürfeneineigenes,zu

versteuerndesEinkommenvonjährlich10.000,00 Euroerzielen.

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 1–„ErhöhteFamilienbeihilfe“auf Seite 4.

61 – Beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung

Wer?
FürAngehörige,dieselbstAnspruchaufPflegegeldderStufe 3habensowiefürPersonen,dieeine/nnahe/nAngehörige/n

zumindestinderPflegegeldstufe 3unterüberwiegenderBeanspruchungihrerArbeitskraftnichterwerbsmäßiginhäuslicher

Umgebungpflegen.

Was?
ZusatzbeitragfürAngehörigeentfällt
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Wo?
beim zuständigen Krankenversicherungsträger

Wie?
mit Antrag beim zuständigen Krankenversicherungsträger

62 – Beitragsfreie Selbstversicherung in der Krankenversicherung für bestimmte pflegende 
Angehörige

Wer?
Personen,dieaufGrundderPflegeeiner/einesnahenAngehörigen,die/derselbstanspruchsberechtigte/rAngehörige/r

eines/einerVersichertenistundAnspruchaufPflegegeldzumindestinHöhederStufe 3hat,keineErwerbstätigkeitausüben

können,weilsiedie/denAngehörigenunterganzüberwiegenderBeanspruchungihrerArbeitskraftpflegen,sozialschutzbe-

dürftigsindundfürdiekeineandereMöglichkeitzurErlangungeinesKrankenversicherungsschutzesbesteht,insbesondere

auchkeineMöglichkeiteinerMitversicherungalsAngehörigegegebenist.

Was?
Versicherungsbeiträge fallen nicht an; diese werden zur Gänze aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und 

vom Bund beglichen.
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Wo?
bei jenem Krankenversicherungsträger, bei dem der/die Versicherungsberechtigte zuletzt versichert war; wenn er/sie in 

diesem Bereich seinen Wohnsitz hat; ansonsten sowie in Fällen, in denen er/sie noch keine Versicherungszeiten erworben 

hat, bei der Gebietskrankenkasse des Wohnortes.

Wie?
mit Antrag beim zuständigen Krankenversicherungsträger

63 – Beitragsfreie Selbstversicherung in der Krankenversicherung bei Pflege eines 
behinderten Kindes 

Wer?
Personen,diesichderPflegeihresimgemeinsamenHaushaltlebendenbehindertenKindeswidmenunddieVoraussetzungen

fürdiekostenloseSelbstversicherunginderPensionsversicherungfürZeitenderPflegeeinesbehindertenKindeserfüllen,

könnensichbeisozialerSchutzbedürftigkeitinderKrankenversicherungaufAntragselbstversichern,sofernsienichtinder

KrankenversicherungpflichtversichertoderalsAngehörigemitversichertsind.

DieSelbstversicherungistlängstensbiszurVollendungdes40.LebensjahresdesKindesmöglich.
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Was?
Versicherungsbeiträge(7,55 %derBeitragsgrundlage)fallennichtan;diesewerdenzurGänzeausMittelndesAusgleichs-

fonds für Familienbeihilfen und vom Bund beglichen.

Wo?
bei jenem Krankenversicherungsträger, bei dem der/die Versicherungsberechtigte zuletzt versichert war; wenn er/sie in 

diesem Bereich seinen Wohnsitz hat; ansonsten sowie in Fällen, in denen er/sie noch keine Versicherungszeiten erworben 

hat, bei der Gebietskrankenkasse des Wohnortes.

Wie?
mit Antrag beim zuständigen Krankenversicherungsträger
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Krankheit

64 – Therapiekostenersatz

Wer? 
PersonenmitBehinderung(en),dieeineTherapiebenötigen

Was? 
Kostenersatz abzüglich eines Selbstbehaltes

Wo?
bei der zuständigen Krankenkasse und beim zuständigen Amt der Landesregierung 

Wie?
formloser Antrag, ärztlicher Verordnungsschein, eventuell ärztliches Gutachten 

Rechnung über Therapiekosten
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65 – Befreiung von der Rezeptgebühr und vom Serviceentgelt für die e-card

Wer?
1. Personenmitbestimmten(anzeigepflichtigen)übertragbarenKrankheiten

2. Pensionisten und Pensionistinnen mit Ausgleichszulage, Sozialhilfeempfänger/innen etc.

3. ZivildienerundderenAngehörige

4. Asylwerber/innen in Bundesbetreuung

5. Bezieher/innen niedriger Einkommen 

(max. 933,06 Euro/mtl. bei Alleinstehenden bzw. max. 1.398,97 Euro/mtl. bei Paaren  

+ 143,97 Euro/mtl. für jedes Kind; Werte für 2019).

6. Personen mit Behinderung, die infolge von Leiden oder Gebrechen überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen, 

sofern die monatlichen Nettoeinkünfte 

1.073,02 Euro/mtl. bei Alleinstehenden, 

1.608,82 Euro/mtl. bei Paaren nicht übersteigen. 

Für jedes Kind werden + 143,97 Euro/mtl. hinzugerechnet (Werte für 2019).

7. Personen,dieimKalenderjahrbereits2%ihresJahres-Netto-EinkommensfürRezeptgebührenausgegebenhaben,

sind automatisch für den Rest dieses Kalenderjahres von der Rezeptgebühr befreit. Es gilt jedoch mindestens ein 

Jahres-Netto-Einkommen von 11.196,72 Euro (im Jahr 2019).
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Was?
Befreiung von der Rezeptgebühr von 6,10 Euro (Wert für 2019)

BefreiungvomService-Entgeltfürdiee-cardvon11,70Euro(Wertfür2019)sowie11,95 Eurofür2020

Wo?
bei der zuständigen Krankenkasse

Wie?
Die Personengruppen 1) 2) 3) 4) und 7) werden ohne Antragstellung befreit – die Befreiung von der Rezeptgebühr wird auf 

ärztlicher Verordnung (= dem Rezept) vermerkt

Die Personengruppen 5) und 6) müssen einen Antrag stellen und Einkommensnachweise erbringen

66 – Selbstbehalte bei Kur- und Rehabilitationsaufenthalten

Wer?
Personen, bei denen aus Gründen besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit Härten vermieden werden sollen

Was?
Befreiung von der Zuzahlung bei Einkommen unter 933,06 Euro/mtl., bei Bezug einer Ausgleichszulage oder bei anderer 

sozialer Schutzbedürftigkeit.
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Sonst 3 Stufen für Zuzahlungen pro Tag:

monatliches Bruttoeinkommen von 933,06 bis 1.514,44 Euro . . . . . . . . . . . . . . 8,36 Euro

monatliches Bruttoeinkommen über 1.514,45 bis 2.095,83 Euro . . . . . . . . . . . .14,33 Euro

monatliches Bruttoeinkommen über 2.095,83 Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,31 Euro

(alle Werte für das Jahr 2019)

Wo?
beim Kranken- oder Pensionsversicherungsträger, bei dem die Kur bzw. der Rehabilitationsaufenthalt beantragt wurde

Wie?
bei Antrag auf Kur bzw. Rehabilitation Einkommensverhältnisse nachweisen,

danach genügt formloser Antrag auf Befreiung beim jeweiligen Träger

+ Einkommensnachweise

+ Nachweis der sozialen Schutzbedürftigkeit

67 – Zuschuss zu privaten Hilfsmitteln und orthopädisch-prothetischer Versorgung

Wer?
Menschen mit Behinderungen, soweit das Hilfsmittel behinderungsbedingt erforderlich ist 
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Was?
Zuschuss zu den Kosten – mit Selbstbehalt ist zu rechnen (mindestens 34,80 Euro bei Heilbehelfen und Hilfsmitteln; min-

destens 104,40 Euro bei Sehbehelfen)

Wo?
bei der zuständigen Krankenkasse

Übernahme von Restkosten durch das Amt der Landesregierung oder das Sozialministeriumservice (  sieheAnhang)

Wie?
formloser Antrag

+ ärztliche Verordnung

+ Kostenvoranschlag oder Rechnung

+ Einkommensnachweise aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen
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Steuerliche Absetzmöglichkeiten

68 – Außergewöhnliche Belastungen

Wer?
Personen, diewegen ihrer Behinderungoderder Behinderung ihrerKinder finanziell außergewöhnlicheBelastungen zu

tragen haben

Was?
steuerliche Absetzung der Mehrbelastung – wahlweise als pauschaler Freibetrag oder durch Nachweis der tatsächlichen 

Kosten

Der pauschale Freibetrag beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit

von jährlich

25%bis34%  . . . . . . . .75,00 Euro

35%bis44%  . . . . . . . . 99,00 Euro

45%bis54%  . . . . . . .243,00 Euro

55%bis64%  . . . . . . . 294,00 Euro

65%bis74% . . . . . . . .363,00 Euro

75%bis84%  . . . . . . .435,00 Euro

85%bis94%  . . . . . . . 507,00 Euro

ab95%  . . . . . . . . . . . . 726,00 Euro
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BeiBezugeinerpflegebedingtenGeldleistung(z. B.Pflegegeld)könnendieseFreibeträgenichtgewährtwerden.Indiesem

FallkönnenMehraufwendungenausdemTitelderBehinderungnurinsoweitalsaußergewöhnlicheBelastunggeltendge-

machtwerden,alssiediepflegebedingteGeldleistungübersteigen.

FürnachstehendeKrankheitengibtesFreibeträgefürKrankendiätverpflegung:

Aids,Diabetes(Zuckerkrankheit),Tbc(Tuberkulose),Zöliakie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 Euro/mtl.

Gallen-, Leber-, Nierenleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,00 Euro/mtl. 

Magenkrankheit oder andere innere Krankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,00 Euro/mtl.

DieseBeträgewerdenzusätzlichzurPauschalefürKörperbehinderunggewährt.BeiZusammentreffenmehrererKrankheiten

istderhöchstePauschbetragzuberücksichtigen.

Ebenso sind nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel sowie Kosten der Heilbehandlung (Arzt-, Spitals-, 

Kur-, Therapie- und Medikamentenkosten) im nachgewiesenen Ausmaß zu berücksichtigen, also gleichfalls neben den 

pauschalierten Freibeträgen.

KostenfürKinderbetreuungkönnenalsaußergewöhnlicheBelastungsteuerlichberücksichtigtwerden.Dasheißt,Kinder-

betreuungskosten mindern die Steuerbemessungsgrundlage und damit das zu versteuernde Einkommen. Dabei ist kein 
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Selbstbehaltzuberücksichtigen.FürbehinderteKinderbiszum16.LebensjahrkönnendemnachzusätzlichKinderbetreu-

ungskosten bis zu 2 .300,00 Euro jährlich geltend gemacht werden. 

Wo?
beimzuständigenWohnsitzfinanzamt

Wie?
seit 2011 nur noch online auf  https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/möglich

Der Nachweis des Grades der Behinderung bzw. das Vorliegen einer bestimmten Gesundheitsschädigung zur Inanspruch-

nahme der Freibeträge ist durch einen Behindertenpass und den entsprechenden Zusatzeintragungen darin zu erbringen.

69 – Steuerfreibetrag für die Mobilität Körperbehinderter

Wer?
BehinderteMenschen,denendieBenützungöffentlicherVerkehrsmittelnichtzugemutetwerdenkannbzw.diebehinde-

rungsbedingt zur Fortbewegung auf ein Kfz angewiesen sind

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 36–„SteuerfreibetragfürdieMobilitätKöperbehinderter“auf Seite 

36.

https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
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70 – Freibetrag für Mehraufwendungen für behinderte Kinder

Wer?
Personen,diewegenderBehinderungihresKindes,fürdassieerhöhteFamilienbeihilfebeziehen,finanziellaußergewöhnliche

Belastungen zu tragen haben

AusführlicheBeschreibungdarüberfindenSieunter→ 14–„FreibetragfürMehraufwendungenfürbehinderteKinder“auf 

Seite 15.
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Sonstiges

71 – Befreiung von der Rundfunkgebühr, Antrag auf Zuschuss zum Fernsprechentgelt sowie 
Befreiung von der Entrichtung der Ökostrompauschale

Wer?
• Volljährige Personen, mit Hauptwohnsitz in Österreich, der jener Standort ist, für den die Befreiung beantragt wird 

(kannaucheinAltersheimsein),sofernsichdasGerätimWohnraumbefindetundnichtfürgeschäftlicheZwecke

genutzt wird. 

• alsPersonengruppekommtfüreineBefreiunginFrage,werPflegegeldodereinevergleichbareLeistung,Leistungen

ausderPensionsversicherung,Arbeitslosenversicherung,BeihilfenausdemArbeitsmarktförderungs-undArbeits-

marktservicegesetz(fürSchulungenetc.),derSozial-oderfreienWohlfahrtshilfebezieht,sowiegehörloseundschwer

hörbehindertePersonen

sofern sie ein geringes Haushalts-Nettoeinkommen haben 

Was?
Befreiung von der Rundfunkgebühr, Zuschuss zum Fernsprechentgelt, sowie Befreiung von der Entrichtung der 

Ökostrompauschale 
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DasHaushalts-NettoeinkommenallerimselbenHaushaltlebenderPersonenmuss(nachAbzugvonMieteundaußergewöhn-

lichenBelastungen)unterdemfestgesetztenBefreiungsrichtsatz(12 %überdemjeweiligenAusgleichszulagen-Richtsatzdes

ASVG) liegen. Leistungen wie Familienbeihilfe, Kriegsopfer-, Heeresversorgungs-, Opferfürsorge-, Verbrechensopfer- oder 

Unfallrenten,sowiePflegegeldu.Ä.werdennichtangerechnet.

Die Einkommensgrenzen sind demnach 

  1.045,03 Euro bei einem Einpersonenhaushalt

  1.566,85 Euro bei einem Zweipersonenhaushalt

 + 161,25 Euro für jede weitere Person im Haushalt

Bitte beachten Sie:
Seit 1.1.2011 wird für die Berechnung des Zuschusses zum Fernsprechentgelt ebenfalls eine Einkommensberechnung zu-

grunde gelegt. Der Befreiungszeitraum wird von drei auf max. fünf Jahre ausgeweitet. Weiters wurde der Zuschuss auch 

auf Kommunikationsdienste (Internet) ausgedehnt und die technischen Voraussetzungen für die Zahlung eines Zuschusses 

angehörloseundschwerhörbehinderteMenschenneudefiniert.

Seit 2012 kann mit demselben Antrag auch die Befreiung von der Entrichtung der Ökostrompauschale beansprucht werden.

Wo?
GIS Gebühren Info Service, Postfach 1000, 1051 Wien
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Wie?
mit Antragsformular des GIS (Gebühren Info Service) des ORF (  orf-gis.at)

+ Finanzamtsbescheid 

+Pflegegeldbescheidbzw.NachweisüberGehörlosigkeitbzw.schwereHörbehinderung

Zuerkennung mittels Bescheid der GIS für einen befristeten Zeitraum. Zwei Monate vor Ablauf der Frist muss eine Verlän-

gerung neuerlich beantragt werden. Bescheid gilt als Gutschein für die Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt. Diesen 

Zuschuss (10,00 Euro netto) müssen Sie bei Ihrem Telefonanbieter beantragen.

72 – Ausgleichszulage in der Pensionsversicherung

Wer?
Personen, die eine niedrige (ASVG-)Pension beziehen und über keine oder nur geringe sonstige Einkünfte verfügen; das gilt 

sowohl für die Eigen- wie für eine Hinterbliebenenpension

Was?
für alleinstehende Pensionisten / Pensionistinnen  933,06 Euro 

füralleinstehendePensionisten/Pensionistinnen,diemindestens360BeitragsmonatederPflichtversicherungaufGrund

einer Erwerbstätigkeit erworben haben 1.048,57 Euro

https://www.gis.at/
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für Pensionisten und Pensionistinnen, die mit dem Ehegatten/der  

Ehegattin im gemeinsamen Haushalt leben  1.398,97 Euro

+ für jedes Kind, dessen Nettoeinkommen unter 343,19 Euro/mtl. liegt 143,97 Euro

bei Bezieher/innen von Witwen(Witwer)Pensionen bzw. 

Pensionen für hinterbliebene eingetragene Partner/innen 933,06 Euro

bei Bezieher/innen von Waisenpensionen bis zum 24. Lebensjahr

Halbwaise 343,19 Euro

Vollwaise 515,30 Euro

bei Bezieher/innen von Waisenpensionen ab dem 24. Lebensjahr

Halbwaise 609,85 Euro

Vollwaise 933,06 Euro

Wo?
beim zuständigen Pensionsversicherungsträger

Wie?
mit Antragsformular der Pensionsversicherungsanstalt auf  sozialversicherung.at/pvaforms/f16/Antrag 

https://www.sozialversicherung.at/pvaforms/f16/Antrag
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Anhang

 Adressen 
 Webseiten / Links

Sozialministeriumservice 

Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F: 05 99 88-2266

SMSfürGehörlose0664/8574917

E: post@sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Landesstellen

Burgenland
Neusiedler Straße 46,  

7000 Eisenstadt

T: 05 99 88

F: 05 99 88-7412

E: post.burgenland@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Kärnten
Kumpfgasse 23-25, 9020 Klagenfurt

T: 05 99 88

F: 05 99 88-5888

E: post.kaernten@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Niederösterreich
Daniel Gran-Straße 8/3,  

3100St.Pölten

Tel: 05 99 88

Fax: 05 99 88-7655

E-Mail: post.niederoesterreich@

sozialministeriumservice.at

www.sozialministeriumservice.at

Oberösterreich
Gruberstraße 63, 4021 Linz

T: 05 99 88

F: 05 99 88-4400

E: post.oberoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.burgenland%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.burgenland%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.kaernten%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.kaernten%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.niederoesterreich%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.niederoesterreich%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.oberoesterreich%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.oberoesterreich%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
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Salzburg
Auerspergstraße 67a, 5020 Salzburg

T: 05 99 88

F: 05 99 88-3499

E: post.salzburg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Steiermark
Babenbergerstraße 35, 8020 Graz

T: 05 99 88

F: 05 99 88-6899

E: post.steiermark@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Tirol
Herzog Friedrich-Straße 3,  

6020 Innsbruck

T: 05 99 88

F: 05 99 88-7075

E: post.tirol@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Vorarlberg
Rheinstraße 32/3, 6900 Bregenz

T: 05 99 88

F: 05 99 88-7205

E: post.vorarlberg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Wien
Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F: 05 99 88-2266

E: post.wien@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

mailto:post.salzburg%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.salzburg%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.steiermark%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.steiermark%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.tirol%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.tirol%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.vorarlberg%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.vorarlberg%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
mailto:post.wien%40sozialministeriumservice.at?subject=
mailto:post.wien%40sozialministeriumservice.at?subject=
https://www.sozialministeriumservice.at
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Servicestellen des 
Sozialministeriums

Team Bürgerinnen- und 
Bürgerservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862286

W: sozialministerium.at/

site/Ministerium/Kontakt/

Kontaktformular/ 

Infoservice 
W: infoservice.sozialministerium.at

Behindertenanwalt
Babenbergerstraße 5/4, 1010 Wien

T. 0800/80 80 16 gebührenfrei

F: 01/711 00-22 37

E: office@behindertenanwalt.gv.at 

W: behindertenanwalt.gv.at

Broschürenservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862525

E: broschuerenservice@ 

sozialministerium.at 

W: www.sozialministerium.at/

broschuerenservice

Weitere Einrichtungen

Pensionsversicherungsanstalt 
Hauptstelle
Friedrich-Hillegeist-Straße 1,  

1021 Wien

T: 05 03 03

F: 05 03 03-288 50

E: pva@pensionsversicherung.at 

W: pensionsversicherung.at

Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter
Servicestelle Pensionsservice der 
BVA
Barichgasse 38, 1030 Wien

T: 05/040 51

F: 05/040 51-6190

E: pensionsservice@bva.at 

W: bva.at 

Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt
Landesstelle Wien
Webergasse 4 1200 Wien

T: 01/593 93-200 00

F: 01/593 93-206 06

E: hal@auva.at 

W: auva.at

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
https://infoservice.sozialministerium.at
mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
http://www.behindertenanwalt.gv.at
mailto:mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:pva@pensionsversicherung.at
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707551&viewmode=content
mailto:pensionsservice@bva.at
http://www.bva.at
mailto:hal@auva.at
http://www.auva.at
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WAG Assistenzgenossenschaft
Geschäftsstelle Wien
Modecenterstraße 14, 

Eingang:Döblerhofstr.9,1030Wien

T: 01/798 53 55

F: 01/798 53 55-21

E: office@wag.or.at 

W: wag.or.at

Weitere Informationen über Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen 

(Behörden, Beratungs- und Betreu-

ungsstellen, Verbände, Vereinigungen, 

Selbsthilfegruppen, Interessenvertre-

tungenetc.)findenSieaufderWebsite

 infoservice.sozialministerium.at

mailto:office@wag.or.at
http://www.wag.or.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
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